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34 . Lebensjahre , der dem Staate ſchon 13 bis 14 Jahre gedient und der

meiſt eine Familie zu ernähren hat . Ein Unterbeamter ( Zivilanwärter )
bei der Poſtverwaltung wird gewöhnlich 10 Jahre nach der Einſtellung
—die Militärdienſtzeit wird dabei angerechnet — als Schaffner mit

1200 Mk . Gehalt und 480 Mk . Wohnungsgeldzuſchuß ( Servisklaſſe &)
1680 Mk . angeſtellt ; er erhält demnach jahrelang mehr als ein viel

älterer Militäranwärter in einer mittleren Beamtenſtellung mit er —

heblich längerer Dienſtzeit . Dieſe Tatſachen ſprechen für ſich ſelbſt .

E. Anſtellung auf Lebenszeit .
Sobald der Militäranwärter nach Maßgabe der beſtehenden Be —

ſtimmungen in den Zivildienſt übernommen iſt , wird ihm der Zivil —

verſorgungsſchein abgefordert und zu den Akten genommen , d. h. die

Anſtellung tritt an die Stelle des Zivilverſorgungsſcheins . Der Schein

birgt aber eine lebenslängliche Verſorgung in ſich , mithin kann auch die

Anſtellung , die gegen Austauſch des Scheines zu erfolgen hat , nur

eine lebenslängliche ſein . Die Entlaſſung des Verſorgungsberechtigten

dürfte daher nicht im Kündigungswege , ſondern nur durch ein Diſzi —

plinarverfahren zuläſſig ſein . Bei der Schaffung der Zivilverſorgung

ging man von der Vorausſetzung aus , daß die Militäranwärter be —

ſtimmt zu verſorgen ſeien und man dachte nur an dauernde Anſtellung ;
das allein kann man eine Verſorgung nennen ; eine kündbare An —

ſtellung iſt keine Verſorgung .

In unkündbare Stellungen aber gelangen die Militäranwärter

nach erfolgreich beendeter Probezeit gegenwärtig nur bei ſehr wenigen

Anſtellungsbehörden . Im allgemeinen ſind ſie gezwungen , ein künd —

bares Anſtellungsverhältnis einzugehen . Bei vielen Stellen , beſon —
ders im Unterbeamtendienſte , wird die Kündbarkeit dauernd aufrecht

erhalten ; bei andern iſt die unkündbare Anſtellung erſt nach Zurück⸗—
einer langjährigen diätariſchen Beſchäftigung und nach Verlauf

mehrerer Jahre ſeit der Anſtellung zu erlangen , wobei faſt jede Behörde

mit den Wartezeiten verſchieden verfährt , ſo daß z. B. die eine Behörde

ihre Unterbeamten nach 5, die andere nach 10 Dienſtjahren und die

dritte ſie überhaupt nicht auf Lebenszeit anſtellt . Hierin liegt nicht
allein eine Verkennung des in dem Zivilverſorgungsſcheine verbürgten

Wertes , es werden dadurch auch Beunruhigungen in die Beamten —

klaſſen hineingetragen .

Zur Rechtfertigung dieſes Kunterbuntes in der Verſorgung der

Unteroffiziere erklärte die Reichsleitung im Reichstage : „ Keine Ver⸗

waltung könne wohl ohne Schaden gezwungen werden , Beamte , die

ſie manchmal erſt recht kurze Zeit kenne , ſo feſt an ſich zu feſſeln , daß



ſie ſie nur in Fällen ſchwerſter Diſziplinarvergehen wieder loswerden

könne . Die Verhältniſſe ſeien zu verſchieden , um hier zu ſchematiſieren
und einheitliche Regeln aufzuſtellen . Im Verwaltungswege ſei an —

geordnet , daß kündbar angeſtellte Beamte wegen ſchlechten Betragens

nur entlaſſen werden ſollen , wenn ihr Verhalten bei unkündbarer

Anſtellung Anlaß zur Einleitung des Diſziplinarverfahrens mit dem

Ziele der Dienſtentlaſſung geben würde . Keineswegs ſeien die Militär —

anwärter während ihrer kündbaren Anſtellung der Willkür ihrer Vor —

geſetzten preisgegeben , ungerechtfertigte Kündigungen und Entlaſſungen
würden von den Aufſichtsſtellen rückgängig gemacht werden . “

Dieſe Gegenbemerkungen hören ſich gut an , treffen aber nicht

den Kern der Sache . Die Anordnung im Verwaltungswege iſt gut

gemeint , gibt aber gar keine Rechtsgarantien , auch wird ſie verſchieden

gehandhabt ; die Rückgängigmachung einer Entlaſſung iſt ſehr ſchwer

zu erzielen ; das Volk verſpricht ſich nichts davon , wenn man den „ Teufel
bei ſeiner Großmutter verklagt “. Man gebe ein klares Recht , und alle

Teile fahren gut . Daß hierdurch nicht unfähige und unwürdige Per⸗

ſonen im Beamtendienſte gehalten werden ſollen , iſt ganz klar ; das

Diſziplinarverfahren iſt ſcharf genug , um alle unwürdigen Elemente

abzuſtoßen ; ich habe noch nie gehört , daß es nicht ausgereicht habe . Nur

ein Fall iſt mir bekannt geworden und da handelte es ſich um keinen

Militäranwärter . Es bleibt alſo nur der Einwand beſtehen , daß die

Verwaltung den Militäranwärter erſt kurze Zeit kenne ; aber zunächſt

hat doch die Militärbehörde auf Grund einer jahrelangen Beobach —

tung kraft Geſetzes zu entſcheiden , ob der Unteroffizier zum Beamten

„ würdig und brauchbar “ erſcheint ; es heißt das Urteil der Militär —

behörden erheblich unter rſchätzen und herabdrücken , wenn nun die An⸗

ſtellungsbehörden die Prüfung von vorne anfangen wollen . Kein

künftiger öffentlicher Beamter wird ſolange beobachtet , geprüft und

erforſcht wie der Militäranwärter . Sodann hat die Behörde doch

während der Zeit der informatoriſchen Beſchäftigung , der Probedienſt —

leiſtung und während des Diätariats ſo überreiche Gelegenheit , ſich
ein Urteil zu bilden , ſo daß dieſer Einwand in ſich zuſammenfällt und

die konſequente Durchführung des Gedankens der Zivilverſorgung
in der Anſtellung auf Lebenszeit ſich leicht und ohne Bedenken ermög —

lichen läßt .

F. Penſionsberechtigung nach 10jähriger Geſamtdienſtzeit .
Sind die vorſtehend genannten Forderungen reſtlos erfüllt , ſo

8 eine weitere der 5 herſtellung der
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